
Andreas Vasilache

Exekutive Gouvernementalität und die
Verwaltungsförmigkeit internationaler Politik

Die Abwendung Foucaults vom Staat sowie von staatstheoretischen Konzepten hat
die Fruchtbarmachung seines Denkens in den Internationalen Beziehungen erschwert
und begrenzt. In diesem Artikel soll ein Beitrag zur Konkretisierung des analytischen
wie kritischen Potenzials der gouvernementalitätstheoretischen Perspektive für die
Analyse grenzüberschreitender Politik geleistet werden, indem die Anschlussfähig-
keit des Gouvernementalitätsansatzes über einen engeren Foucault-Diskurs hinaus
diskutiert und ausgewiesen wird. In einem ersten Schritt wird dargelegt, dass der
Foucaultsche Gouvernementalitätsansatz auf die staatstheoretische Gewaltentei-
lungslogik rekurriert und mit der Struktur der exekutiven Gewalt korrespondiert. Im
Anschluss daran wird der mögliche Beitrag einer staatstheoretisch rückbezogenen
Foucaultschen Perspektive zum Ausweis einer verwaltungslogischen (Um-)Formung
grenzüberschreitender Politik ausgewiesen und damit das empirische Feld umrissen,
in dem ein solcher Ansatz fruchtbar gemacht werden kann. Schließlich wird im dritten
Teil dieses Feld durch Hinweise auf empirische Phänomene und politische Trends
aus dem Sachbereich der Sicherheit konkretisiert und an einigen explorativen Bei-
spielen das Problem des verwaltungslogischen mainstreaming der Politik exemplifi-
ziert.

Einleitung

Dass die Diskussion Foucaultscher Ansätze in den Internationalen Beziehungen (IB)
nicht im gleichen Maße fortgeschritten ist wie in anderen politikwissenschaftlichen
Subdisziplinen – und m.E. wohl noch gar nicht ausgemacht ist, inwieweit die Arbeiten
Michel Foucaults in den IB einen fruchtbaren Beitrag zu leisten in der Lage sind –,
zeigt sich an den tentativen und insgesamt betrachtet kumulativen Bezugnahmen zum
Foucaultschen Denken.1 So stellen Mathias Albert und Peter Lenco (2008: 265; vgl.
Diez 2008: 267) das grundsätzliche Potenzial Foucaults zur Diskussion, indem sie die
»variety in the adoptation, uses, and appropriations of his work« hervorheben. Die
noch junge Rezeptionsgeschichte in den IB zeigt sich auch darin, dass oft überaus
breit und allgemein von der Ausweitung Foucaultscher Ansätze »to international af-
fairs« (Hindess 2008: 269) oder noch allgemeiner »the international« (Hindess 2008:
268)2 oder »the global« (Merlingen 2008: 273; vgl. Lipschutz/Rowe 2005: 14) ge-
sprochen oder affirmativ global governmentality als Wechselbegriff von global

1.

1 Für präzise Kritik sowie hilfreiche Anregungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge
möchte ich Mathias Albert und Mark Arenhövel, den anonymen Gutachterinnen und Gut-
achtern der ZIB sowie der ZIB-Redaktion meinen Dank aussprechen.

2 Vgl. i.d.S. auch Joseph (2010: 223); Neumann/Sending (2007: 677, 694).
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governance verwendet wird.3 Es ist zwar festzustellen, dass »governmentality as an
analysis of representations of social problems, the means to remedy them and their
effects on the construction of subjectivity has informed a series of approaches in
International Relations« (Aradau/Van Munster 2007: 91). Doch auch in diesem Zitat
wird letztlich die punktuelle und tentative Bezugnahme auf Foucault hervorgehoben.
Zudem liegt ein Interessensschwerpunkt der gouvernementalitätstheoretischen Bei-
träge auf Phänomenen der biopolitischen Subjektkonstituierung (Aradau 2004; de
Larrinaga/Doucet 2008; 2010a; Dillon 2007; Kiersey 2010), wobei sie bisweilen ei-
nen nur indirekten Bezug zu Foucaults Arbeiten aufweisen (Di Muzio 2008; Fer-
guson/Gupta 2002; Aradau/Van Munster 2007). In diesem Sinne sind auch die u.a.
auf Foucault bezogenen sicherheitstheoretischen Überlegungen der Paris School vor-
nehmlich auf Fragen biopolitischer Subjektivierung, Normalisierung und Exklusion
gerichtet.4 Solche Ansätze sind wichtig und lehrreich, aber in den IB und den Euro-
pastudien alleine nicht hinreichend, da Institutionen betreffende oder gar staatstheo-
retische Fragen in systematischer Hinsicht kaum eine Rolle spielen oder sogar grund-
sätzlich verworfen werden (Bigo 2008: 102, 106, 113; Bigo et al. 2006: Kap. 7.4-7.6).
Hierdurch wird die Anschlussfähigkeit Foucaults an Forschungen außerhalb eines
engeren subjektologischen und biopolitischen Paradigmas erschwert.5

Dass die Frage nach möglichen Adaptionen Foucaults noch nicht hinreichend ge-
klärt ist, mag ganz allgemein auch daran liegen, dass konstruktivistische und post-
strukturalistisch inspirierte Ansätze in den IB sich insgesamt schwerpunktmäßig auf
die Einsicht konzentrieren, dass politische Realitäten im weitesten Sinne keine ob-
jektiven Gegebenheiten, sondern immer auch ideelle und soziale Konstrukte sind und
daher die Untersuchung gegenstandskonstituierender Diskurse ins Zentrum der Ana-
lyse rücken.6 Diese konstruktivistische Grundeinsicht (vgl. Kerchner 2006: 149-151)
aufzugreifen und für die empirische Erforschung der Konstruktion sozialer Tatbe-
stände, Ideen, Identitäten, Interessen etc. in der internationalen Politik nutzbar zu
machen, ist dabei zwar überaus erhellend, stellt aber eine recht begrenzte Adaption
der (umfang-)reichen politiktheoretischen Diskussion poststrukturalistischer Ansätze
in den IB dar.

Neben dieser allgemeinen Tendenz spielen auch speziellere Gründe für die zu-
rückhaltende und eher punktuelle Fruchtbarmachung der politischen Theorie Fou-

3 Hiervor sind auch Lipschutz/Rowe (2005: 7) nicht ganz gefeit, wobei sie allerdings später
das Konzept der Gouvernementalität konkretisieren und die Gleichsetzung mit dem
governance-Konzept implizit relativieren (Lipschutz/Rowe 2005: 13-15, 55-57).

4 Vgl. Bigo (2008: 103-105); C.A.S.E. Collective (2006: 456-458); Bigo et al. (2006: Kap. 6.3,
7.1-7.3, 8.4).

5 Jessop (2007; 2011) mahnt eine explizit staatstheoretische Beschäftigung mit Foucault an,
belässt es aber bei der (wichtigen) Feststellung, dass man auch aus einer Foucaultschen Per-
spektive den Staat berücksichtigen könne und müsse sowie bei dem Schlagwort einer »idea
of government as strategic codification of power relations« (2007: 39). Jessop bleibt also bei
der Forderung einer staatstheoretischen Diskussion stehen, ohne sich selbst staatstheoretisch
mit Foucault zu befassen oder hierfür einen Vorschlag zu unterbreiten.

6 Vgl. noch immer Wendt (2004) sowie Zehfuss (2002), Diez (1999), Wiener (2003), Risse
(2004: 160-166), Wæver (2004: 197-202) und für die politische Theorie Kerchner/Schneider
(2006: 9-10).
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caults in den IB eine Rolle. So waren und sind in der politiktheoretischen Foucault-
rezeption insgesamt und der Rezeption seiner Theorie der Gouvernementalität im
Besonderen die Bezugnamen zur internationalen Politik kaum ausgeprägt.7 Der
Grund hierfür – und mithin der zweite konkretere Grund für die verhaltene Rezeption
Foucaults in den IB – könnte nicht nur am beinahe vollständigen Fehlen jedweder
Bezugnahmen zum Internationalen in Foucaults Texten selbst liegen,8 sondern in
Foucaults theoretischer Abwendung sowohl vom Staat als auch von der Idee institu-
tionalisierter und formal organisierter politischer Macht. Da Foucault nicht lediglich
den Staat für ein bedeutungsmäßig nachgelagertes Phänomen hält, sondern seine
Skepsis institutionalisierten politischen Entitäten – wie auch dem positiv gesetzten
Recht – überhaupt gilt, macht er es nicht nur (neo-) realistischen bzw. etatistischen
Denkströmungen in den IB schwer, sich auf ihn zu beziehen,9 sondern erschwert auch
institutionalistischen, liberalen oder global governance-Ansätzen eine Berufung auf
seine politische Theorie.

Ich denke nun aber, dass die immer wieder als defizitär kritisierte Unterberück-
sichtigung politischer Institutionen und des Staates bei Foucault sowie in den go-
vernmentality studies10 in einem wesentlichen Aspekt, nämlich dem der exekutiven
Inklination der Gouvernementalität, staatstheoretisch aufgefangen werden kann – und
dass dies schließlich eine Fruchtbarmachung seines Ansatzes für die Erforschung
grenzüberschreitender Politik11 erlaubt. Es ist daher ein Mittelweg auszuweisen, der
einen staatstheoretisch-institutionellen Blick mit der Gouvernementalitätsperspektive
zusammenzuführen verspricht. Während die Adaptionen Foucaults in den IB sich
meist der Foucaultschen Theorie von konkreten empirischen Gegenständen und In-
teressen angenähert haben, scheint es mir dabei sinnvoll, in umgekehrter Richtung zu
verfahren. Gerade weil das Foucaultsche Denken selbst eine umstandslose Anwen-
dung in den IB erschwert, ist es, gleichsam in ergänzender Absicht, geboten und
plausibel, die Argumentation aus einer theoretischen Diskussion zu entfalten und an-
schließend auf empirische Phänomene zu beziehen, deren Zusammenhänge und Re-
levanz für die grenzüberschreitende Politik z.T. erst in einer solchen theoretischen
Optik sichtbar werden. Dabei können auch bislang unzureichend verbundene Dis-
kurse in den IB und der politischen Theorie – ganz im Sinne aktueller Debatten zu

7 Vgl. z.B. Hindess (1996), Barry et al. (1996), Burchell et al. (1991), Dean (1999), Kras-
mann/Volkmer (2007), Bröckling et al. (2011) sowie – mit einem ausdrücklichen Interesse
an Foucaults Staatsverständnis – Heidenreich (2011a).

8 Vgl. auch Lipschutz/Rowe (2005: 15, 55); Caldwell (2007: 111, 115); Neumann/Sending
(2007: 700).

9 Vgl. Neumann/Sending (2007) für einen interessanten Versuch, Hans J. Morgenthaus
Konzeptualisierung des Internationalen mit Rekurs auf Foucaults Gouvernementalitäts-
ansatz zu aktualisieren.

10 Für diese Kritik vgl. Lemke (2007: 54, 59), Opitz (2008: 215-220), Joseph (2010: 241-243),
Vasilache (2007: 216-217; 2009) sowie Jessop (2011: 57, 60-63, 69-70), der betont, dass
die Zurückweisung des Staates in den governmentality studies Foucaults Interesse an Ma-
krostrukturen nicht entspräche.

11 Ich verwende den Ausdruck der grenzüberschreitenden Politik als zusammenfassenden
Begriff, der inter-, trans- und supranationale Politik umfasst.
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Internationaler Politischer Theorie (IPT)12 – miteinander ins Gespräch gebracht wer-
den.

Das vornehmliche Ziel dieses Beitrags lässt sich im Hinblick auf die dargestellten
Problemlagen somit in mehrere miteinander zusammenhängende Punkte auffächern.
So kann die staatstheoretische Rückbeziehung der Gouvernementalitätstheorie ers-
tens einen Beitrag zur Theoriediskussion in zwei Bereichen leisten. Dabei wird ein
Vorschlag präsentiert, der einerseits Foucaults problematische Unterberücksichti-
gung von politischen Institutionen und Entitäten aufzubrechen erlaubt, dabei den Staat
nicht lediglich in Sammelbegriffen (wie Souveränität, souveräne Macht, Biopolitik)
thematisiert,13 und andererseits den analytischen Rahmen der Betrachtung von Re-
gierungshandeln erweitern kann. Zweitens sollen die folgenden Überlegungen die
existierenden Bezugnahmen auf poststrukturalistische Ansätze in der Theorie der IB
ergänzen, indem ein Beitrag zur Konkretisierung des analytischen wie kritischen Po-
tenzials der gouvernementalitätstheoretischen Perspektive Foucaults in der Analyse
grenzüberschreitender Politik geleistet wird, der auch über die Theoriegemeinde er-
klärter Foucault-Anhängerinnen und -Anhänger hinaus anschlussfähig zu sein ver-
spricht. Obgleich die Arbeit mit poststrukturalistischen Ansätzen dies nahe zu legen
scheint, wird also ausdrücklich keine grand theory im Sinne der These einer gouver-
nementalen »Regierung der Menschheit« (Caldwell 2007: 110) und keine makroper-
spektivische Diskussion im Sinne einer Betrachtung des »International as Govern-
mentality« (Neumann/Sening 2007: 690, meine Hervorh.) bzw. von »Globalization
as Governmentality« (Larner/Walters 2004: 495, meine Hervorh.) angestrebt. Viel-
mehr soll die Diskussion einerseits auf die Beziehung zwischen Foucaultscher Gou-
vernementalität und exekutiver Gewalt im klassischen staatstheoretischen Sinne so-
wie andererseits auf die Möglichkeiten der Operationalisierung einer solchen kon-
zeptuellen Verbindung in den IB konzentriert und mithin begrenzt werden. Dabei
wird insbesondere der Beitrag einer solchen Perspektive zum Verständnis einer ver-
waltungslogischen (Um-)Formung internationaler Politik dargelegt. Schließlich soll
drittens dieser theoretische Rahmen durch Hinweise auf ausgewählte empirische
Beispiele und Trends aus dem Sachbereich der Sicherheit konkretisiert und an ihnen
das Problem des verwaltungslogischen mainstreaming der Politik exemplifiziert wer-
den. Hier wird explorativ sowohl zu zeigen sein, dass und wie Fragen der Sicherheit
gouvernementalisiert werden, als auch, dass gerade die exekutive Inklination der
Gouvernementalität die Berücksichtigung klassischer, gleichsam staats- und militär-
fokussierter Sicherheitslogiken und -politiken zulässt.

In diesem Sinne möchte ich in einem ersten Schritt begründen, dass der Foucault-
sche Gouvernementalitätsansatz auf Aspekte der klassischen Gewaltenteilung und

12 Vgl. hierzu das Symposium zur IPT in der ZIB (2010).
13 Den Staat als unspezifizierten Sammelbegriff einzuführen, entspricht Foucaults Umgang

mit dem Staatsbegriff und wird in aktuellen Bezugnahmen auf seine Theorie gespiegelt,
was – je nach theoretischer und/oder empirischer Interessenslage – durchaus plausibel sein
kann. Vgl. Di Muzio (2008), Ferguson/Gupta (2002: 989), Dean (2007: Kap. 6), Vasilache
(2009), de Larrinaga/Doucet (2008; 2010b) sowie Heng/McDonagh (2008: 573), die zu-
gleich allerdings betonen, dass die Frage der agency der Aufmerksamkeit bedürfe (2008:
570).
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dabei insbesondere auf die Handlungslogik der exekutiven Gewalt rekurriert bzw.
rückbezogen ist. So wird zu zeigen sein, dass die Gouvernementalität Foucaults
durchaus staatstheoretisch anschlussfähig ist, wobei das staatstheoretische Raster
wiederum eine gouvernementale Transformation und Erweiterung erfährt. Im An-
schluss daran soll aus einer theoretischen Diskussion heraus das empirische Feld um-
rissen werden, in dem eine staatstheoretisch geerdete gouvernementalitätstheoreti-
sche Perspektive fruchtbar gemacht werden kann. Schließlich ist im dritten Teil die
Anwendbarkeit einer solchen Optik zu exemplifizieren. Anhand der Diskussion ei-
niger empirischer Beispiele soll hier die verwaltungsförmige Rationalisierung im
Gegenstandsbereich der grenzüberschreitenden Sicherheit veranschaulicht werden.

Die staatstheoretische Anschlussfähigkeit Foucaults

Foucault in die Nähe staatstheoretischer Betrachtungen zu rücken, scheint bestenfalls
verwegen und rechtfertigungsbedürftig – wenn nicht sogar abwegig. Hatte sich Fou-
cault nicht von einer juridisch-institutionellen Machtvorstellung und der staatstheo-
retischen Konzeptualisierung von Souveränität (vgl. Foucault 1975; 1976; 1978a;
1998) bzw. von der Besessenheit (Foucault 1978b: 38) von der Souveränität in der
politischen Theorie losgesagt? In der Tat erkennt Foucault in der Machtkonzeption,
die »um das Problem der Souveränität, also des Gesetzes, des Verbots herum kon-
struiert ist« (1978b: 38), einen anachronistischen Machttypus, der für die moderne
Politik weitgehend unerheblich sei. Die Vorstellung eines klar lokalisierbaren, ver-
bietenden Machtzentrums und einer hierarchischen sowie juridischen Funktionsweise
der Macht sei vielmehr selbst noch als Machttaktik anzusehen, die ihre tatsächliche
Arbeitsweise kaschiere (Foucault 1998: 48-49, 172-173) – so dass Didier Bigo zu
dem Schluss kommt, dass aus Foucaults Perspektive »Hobbes […] a liar« (Bigo 2008:
106) sei. Gegen eine juridisch-souveräne Perzeption von Macht und Herrschaft stellt
Foucault ein wesenhaft flexibles, unlokalisierbares und produktives Machtverständ-
nis, das er definiert als die »Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet
bevölkern und organisieren« (Foucault 1998: 113). Im Gegensatz zu einer konzep-
tionellen Fassung der Macht in übergeordneten Begriffen wie Staat, Souveränität,
binär arbeitender Legalität und schließlich Durchsetzung macht Foucault die Not-
wendigkeit einer Mikroanalytik der Macht geltend, die sich – wie Clemens Kammler
(1986: 182) hervorhebt – auf die Faktizität von Machttechniken und folglich auf die
Variabilität und Heterogenität der Macht, gleichsam auf ihre funktionale Mikroebene,
konzentriert. Die Begriffe Recht, Souveränität und Staat werden von Foucault daher
zumeist als Wechselbegriffe bzw. im Sinne eines umfassenden theoretischen Rah-
mens verwendet, von dem sich abzugrenzen sein Ziel ist.14 So identifiziert er schließ-
lich das rechts-, souveränitäts- und staatszentrierte Denken in der politischen Theorie

2.

14 Dean (2007: 134) betont, dass es sich bei dieser Abgrenzung um »a recurrent move in
Foucault’s work« handelt.
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als eine Reminiszenz monarchischer Vorstellungen und fordert, dass die politische
Theorie endlich »dem König den Kopf abschlagen« (Foucault 1978b: 38) müsse.

In seiner späten Theorie der Gouvernementalität hat sich Foucault letztlich aber
doch mit dem Staat und der Frage der Souveränität auseinandergesetzt. Dabei stellt
er zwar weiterhin eine »Überbewertung des Staatsproblems« (Foucault 2004a: 163)
fest, betont indes zugleich, dass das »Problem der Souveränität […] nicht eliminiert«
(Foucault 2004a: 161), sondern »im Gegenteil akuter denn je geworden« (Foucault
2004a: 161) sei. Dass es sich hier nicht um einen Widerspruch handelt, resultiert aus
dem Verhältnis, das Foucault zufolge zwischen staatlicher Souveränität und gouver-
nementaler Regierungskunst besteht. Im Ausweis dieses Verhältnisses liegt der we-
sentliche Punkt, gleichsam der Clou seiner Argumentation begründet. Denn so kehrt
Foucault das Verhältnis zwischen dem Staat und der Souveränität einerseits und der
auf einer Mikrophysik der Machttechniken basierenden gouvernementalen Regie-
rungskunst andererseits um. Er hebt hervor, dass es nicht die souveränen rechtsför-
migen Institutionen seien, von denen die Machtanalyse ihren Ausgang nehmen solle,
sondern dass der umgekehrte Weg angemessen sei und man Institutionen erst über
die Analyse der Machtverhältnisse verstehen könne (Foucault 1994: 257; 2000a: 62).
Nicht der souveräne Staat ist für Foucault ursprünglich für die Form und Ausübung
politischer Macht, sondern umgekehrt sei der Staat »nichts anderes als der bewegliche
Effekt eines Regimes vielfältiger Gouvernementalität« (2000b: 70; vgl. 2004a: 160).
Um der Aktualität der Staatsthematik Rechnung zu tragen und dabei zugleich ihrer
Überschätzung Einhalt zu gebieten, müsse man sich von der Frage einer vermeintli-
chen »Verstaatlichung der Gesellschaft« (Foucault 2004a: 163) ab- und der »Gou-
vernementalisierung des Staates« (Foucault 2004a: 163, Hervorh. dort) zuwenden.
Der wesentliche Kritikpunkt Foucaults an der staats- und souveränitätszentrierten
politischen Theorie besteht demnach darin, dass diese als Ausgangspunkt politischer
Macht setze, was lediglich ihre Konsequenz sei.

Wenn Foucault nun die Staatstheorie gleichsam »against the Grain« (Amoore 2008:
274) liest, dann folgt hieraus zwar eine bedeutende perspektivische Verschiebung in
der Analyse politischer Macht. So kann die Machtanalytik nicht mehr beim Begriff
des souveränen Rechts stehenbleiben, sondern muss die vielfältigen Strategien, Tak-
tiken, Ziele, Maßnahmen und Formen des Regierens in den Blick nehmen.15 Zugleich
ist aber mit der Umkehrung des Verhältnisses von staatlicher Souveränität und gou-
vernementaler Macht nun doch eine positive Verbindung von Machttheorie einerseits

15 Dies ist auch der Grund, weshalb ich – im Unterschied zu de Larrinaga/Doucet (2008:
520-521) – in Giorgio Agambens Homos Sacer-Konzept (2002) keine Verbindung zwi-
schen souverän-repressiver und diskursiv-produktiver Macht und damit keine staatstheo-
retische Fundierung des Foucaultschen Programms erkennen kann. Die von Agamben
ausgewiesene totale souveräne Verfügbarkeit über das nackte Leben des Homo Sacer lässt
von der diskursiven Produktion von Fürsorgesubjekten in der Foucaultschen Normalisie-
rungsmacht letztlich nichts mehr übrig. Vgl. Dean (2007: 146-148), der Agamben und
Foucault hinsichtlich ihrer biopolitischen Konzepte gemeinsam diskutiert, allerdings nicht
zu einer Zusammenführung gelangt. Auch Bigo, prominenter Vertreter der Paris School,
liest Agamben gegen Foucault. Dies allerdings resultiert aus der Ablehnung einer staats-
theoretischen Rückbeziehung Foucaults überhaupt, die ich nicht teile (vgl. Bigo 2008: 110,
113).
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und Staatlichkeit und Souveränität andererseits gegeben. In den machtanalytischen
Texten Foucaults aus den 1970er Jahren standen Macht und Souveränität noch in
einem Ausschlussverhältnis zueinander (Foucault 1975; 1976; 1978a; 1978b). Die
Begriffe des Rechts, der Staatlichkeit und der Souveränität dienten, so sie denn Er-
wähnung fanden, als Stichwortgeber für die Kritik an vermeintlich überholten Vor-
stellungen einer negativ-repressiven Machtform und damit als negative Korrelate ei-
nes diskursiv-produktiven Machtbegriffs.16 Mit der Aufwertung des Staates zu einem
Produkt gouvernementaler Macht überwindet Foucault das vormalige Ausschluss-
verhältnis zugunsten einer Beziehung von Ursache und Wirkung – selbst wenn Ur-
sache und Wirkung gegenüber der klassischen staatstheoretischen Logik umgekehrt
sind. So lässt sich erstens festhalten, dass Foucault mit der Analyse moderner Gou-
vernementalität gleichsam die bei ihm zuvor nur reziprok-exkludierend gefassten
Phänomene der Macht und der Souveränität bzw. des Rechts verbindet.

Dass der gouvernementalitätstheoretische Ansatz Foucaults durchaus mit einer
staatstheoretischen Perspektive zusammengeführt werden kann, zeigt sich neben die-
sem ersten, eher allgemeinen und theoriesystematischen Argument allerdings zwei-
tens, wenn man das Konzept der Gouvernementalität in seiner Detailstruktur be-
trachtet:

»Es geht also […] nicht darum, den Menschen ein Gesetz aufzuerlegen, es geht darum,
Dinge anzuordnen, das heißt eher Taktiken als Gesetze […] einzusetzen und es durch eine
bestimmte Anzahl von Mittel so einzurichten, daß dieses oder jenes Ziel erreicht werden
kann« (Foucault 2004a: 150).
»Mit dem Wort ›Gouvernementalität‹ möchte ich drei Dinge sagen. Ich verstehe unter
›Gouvernementalität‹ die aus den Institutionen, den Vorgängen, Analysen und Reflexio-
nen, den Berechnungen und den Taktiken gebildete Gesamtheit, welche es erlauben, diese
[…] Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als wichtigste
Wissensform die politische Ökonomie und als wesentliches technisches Instrument die
Sicherheitsdispositive hat. Zweitens verstehe ich unter ›Gouvernementalität‹ die Tendenz
oder die Kraftlinie, die im gesamten Abendland […] zur Vorrangstellung dieses Macht-
typus geführt hat, den man […] die ›Regierung‹ nennen kann: Souveränität, Disziplin, und
die […] die Entwicklung einer ganzen Serie spezifischer Regierungsapparate [sowie] […]
von Wissensarten nach sich gezogen hat. Schließlich denke ich, daß man unter ›Gouver-
nementalität‹ den Vorgang oder vielmehr das Ergebnis des Vorgangs verstehen sollte,
durch den der mittelalterliche Staat der Gerichtsbarkeit, der im 15. und 16. Jahrhundert
zum Verwaltungsstaat wurde, sich nach und nach gouvernementalisiert hat« (Foucault
2004a: 162-163, Hervorh. dort).

Der letztgenannte Punkt ist freilich tautologisch. Dennoch ist auch dieser auf-
schlussreich, um sowohl die Anschlussfähigkeit des Foucaultschen Gouvernementa-
litätsansatzes an eine staatstheoretische Perspektive als auch das Spezifische der
Gouvernementalität zu demonstrieren. So tritt zum einen erneut die Differenz zutage,
die Foucault zwischen der Souveränität, dem Recht und dem Staate einerseits und der
Gouvernementalität andererseits erkennt und die darin besteht, »daß es sicherlich
nicht das Gesetz ist, durch das die Ziele des Regierens tatsächlich zu erreichen sind«

16 Diese Vernachlässigung juridisch-repressiver Machtformen bei Foucault ist vielfach und
aus unterschiedlichen Blickwinkeln kritisiert worden, z.B. von Butler (2003: 52-67), Geh-
ring (2004: 117-119), Fraser (2003: 250-251) sowie Vasilache (2007: 216-222).
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(Foucault 2004a: 150). Zum anderen aber wird deutlich, inwiefern und auf welcher
Ebene das Konzept der Gouvernementalität einer staatstheoretischen Begrifflichkeit
und Systematik entspricht. Denn wenn Foucault von der Regierungskunst, vom Re-
gieren, schließlich von »allgemeine[r] Verwaltung« (Foucault 2004a: 147) und kurze
Zeit später vom »Regierungsstaat« (Foucault 2004a: 164) spricht, dann liegt schon
begrifflich eine besondere Nähe der Gouvernementalität zur exekutiven Gewalt des
Staates, d.h. zum Regieren im engeren und tradierten staatstheoretischen Sinne des
Begriffes nahe.

Dabei gilt es hervorzuheben, dass es sich um eine struktur- und funktionslogische
Korrespondenz mit der staatstheoretischen Idee der Exekutive handelt, die weder auf
eine konkrete Staatstheorie noch gar auf eine bestimmte empirische Realisierungs-
form der Gewaltenteilung, -trennung oder -verschränkung bezogen ist. Vielmehr be-
trifft sie die in der »politischen Methodologie des […] Staates« (Vasilache 2007: 337,
vgl. 108-114, 182-186, 320-338) angelegte systematische Grenzziehung zwischen
legislativem und exekutivem Aktivitätsbereich. Es ist eine Grenze, die die »Verteilung
von Zuständigkeiten« und nicht die konkrete (macht-)politische »Teilung der Ge-
walt« (Jellinek 1966: 501) bestimmt.

Diese (idealtypische) Unterscheidung ist bereits der Idee des Rechts und damit dem
Konzept des Verfassungs- und Rechtsstaats inhärent und resultiert daraus, dass das
Gesetz aufgrund seiner Allgemeinheit in der Regel weder Individuen noch Einzel-
fragen in ihrer Partikularität direkt zu adressieren vermag.17 Jean-Jacques Rousseau
bringt die epistemisch-kategoriale Systematik der Unterscheidung zwischen legisla-
tiver und exekutiver Tätigkeit auf den Punkt und betont, dass das Gesetz die Stimme
aller sei, die sich immer nur an alle zugleich wenden könne, während die Anwendung
der Gesetze stets ein partikularer Akt sei (Rousseau 1977: 28-29, 33-34, 35-38, 61-62,
135). Da die Verwaltung »nur aus einzelnen Akten besteht, die in keiner Weise in den
Bereich des Gesetzes und folglich auch nicht in den des Souveräns fallen, dessen Akte
alle nur Gesetze sein können« (Rousseau 1977: 61-62), bildet für Rousseau die kon-
kretisierende Applizierung der Gesetze im Einzelfall sowie die Bearbeitung von ge-
setzlich nicht normierten Einzelfragen einen von der legislativen Souveränität kate-
gorial unterschiedenen Aufgabenbereich.18 Auch Charles de Montesquieu, der die
Einrichtung dreier Staatsgewalten begründet, erkennt in der Unterscheidung zwischen
allgemeinem Willen und partikularer Implementierung eine wesentliche systemati-
sche Grenze zwischen legislativem und exekutivem Sachbereich (Montesquieu 1992:
28-31, 215-218). Diese systematische Unterscheidung tritt ebenso in John Lockes

17 Dieses kategoriale Scheidungsprinzip schließt – da wir es im politisch-gesellschaftlichen
Bereich ja nicht mit mathematischen Gleichungen zu tun haben – in der Praxis nicht aus,
dass sich legislative Organe bestimmte Einzelentscheidungen vorbehalten können. In der
Regel handelt es sich um außergewöhnliche Entscheidungen mit großer (politischer oder
symbolischer) Tragweite, wie beispielsweise Kriegserklärungen und Friedensschlüsse
oder auch die Vergabe von Orden. Als Beispiel aus der jüngeren deutschen Geschichte
nennt Lembcke (2010: 245) das Gesetz über die Verlegung des Parlaments- und Regie-
rungssitzes von Bonn nach Berlin.

18 Dies ist im Übrigen auch der Grund dafür, dass sowohl Locke als auch Rousseau die
Rechtsprechung als Teil der Exekutive ansehen.
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Gewaltenteilungskonzept sowie insbesondere in seinen Darlegungen zur prärogativen
Kompetenz hervor (Locke 1966: § 136, § 143-144, § 153, § 158). Und selbst bei Tho-
mas Hobbes, der – wie Rousseau auch – ausdrücklich die Möglichkeit einer prakti-
schen Gewaltenteilung ausschließt, ist doch diese epistemisch-systematische Unter-
scheidung von legislativer und exekutiver Tätigkeit der von ihm hervorgehobenen
Allgemeinheit des Gesetzes inhärent (Hobbes 1998: 222, vgl. 203-244). Dieser epis-
temisch-kategoriale Basisentwurf der Exekutive findet sich indes nicht nur im klas-
sischen Kontraktualismus oder in dem auf ihn unmittelbar zurückgehenden Denken
Carl Schmitts (1996: 53-55), sondern beispielsweise auch bei Georg Jellinek, der
»Normsetzung und Erledigung einzelner bestimmter Aufgaben durch auf sie gerich-
tete individualisierte Tätigkeit« (Jellinek 1966: 610) unterscheidet und hervorhebt,
dass »abstrakte Regeln […] als solche nicht unmittelbar die Wirklichkeit beherr-
schen« (Jellinek 1966: 610, vgl. 610-618). Das auf das Einzelne und Partikulare ge-
richtete Interesse der Exekutive tritt auch deutlich in dem Ausweis der personalen
und sachbezogenen Instrumentalität der Verwaltung bei Max Weber (1947: 149,
151-152) zutage. Und schließlich betont selbst Hermann Heller, dass »jede Konkre-
tisierung des Gesetzes durch den […] Verwaltungsbeamten eine folgenreiche inter-
positio auctoritatis bedeutet« (Heller 1971: 225, Hervorh. dort, vgl. 59-61, 117, 123,
217, 225-226).19 Insgesamt wird deutlich, dass in all diesen staatstheoretischen Be-
trachtungen der systematische Bereich der exekutiven Tätigkeit durch diese episte-
misch-kategoriale Grenzziehung zwischen allgemeiner und partikularer Geltung um-
rissen wird. Ohne dass sich die Theorie oder gar die Praxis der Gewaltenteilung hierin
erschöpfen würde,20 kann gleichwohl festgestellt werden, dass die Differenz zwischen
gesetzgebender und administrativer Staatstätigkeit in ihrem Kern immer auch eine
systemlogische ist, die der Idee des Rechts selbst immanent ist.

Wenngleich Foucault eine Verabschiedung der Staatstheorie en gros beabsichtigt,
weist nun sein Konzept der Gouvernementalität gewichtige Kongruenzen mit der
Struktur, den Aufgaben und der Funktionslogik der exekutiven Gewalt im dargelegten
staatstheoretischen Sinne auf. Es zeigt sich, dass die Foucaultsche Gouvernementa-
lität vornehmlich die exekutive Staatstätigkeit betrifft bzw. sich auf der Ebene und in
der Form der Verwaltung realisiert. So ergeben sich bei Betrachtung des Foucault-
schen Gouvernementalitätsbegriffs sechs wesentliche Kongruenzen mit der staats-
theoretischen Konzeptualisierung der exekutiven Gewalt:

19 Ohne dies hier vertiefen zu können, sei doch angemerkt, dass Heller sich vehement gegen
die Zweiteilungslehre des Gesetzes (als materielles und formelles) ausspricht, die rechts-
dogmatisch aus der Unterscheidung zwischen allgemeinem Recht und partikularer An-
wendung hergeleitet wurde (Heller 1971: 214-216), und sich auch gegen die Vorstellung
einer rein formell konkretisierenden Rechtsprechung und Verwaltung wendet (Heller
1971: 61, 114, 123, 225-226). Vgl. hierzu Lembcke (2010). Zu betonen ist gleichwohl,
dass dies nicht der These widerspricht, dass sich die Exekutive in systematischer Hinsicht
durch einen schwerpunktmäßig auf Einzelfragen bezogenen Blick auszeichnet. Hierdurch
findet sich die auch inhaltlich relevante Rolle der exekutiven Tätigkeit keineswegs negiert.

20 Es soll und kann hier keinesfalls bestritten werden, dass die empirische Institutionalisie-
rung und die Praxis der Gewaltenteilung maßgeblich von historischen, kulturellen, insti-
tutionellen, macht- und rechtspolitischen Bedingungen abhängen.
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– Erstens weisen sowohl die gouvernementale Macht bei Foucault als auch die
exekutive Staatsgewalt einen Fokus im Bereich des Konkreten, des Einzelnen
und des Partikularen und damit der Anwendung, Implementierung und Durch-
setzung auf, was sie – wie in der staatstheoretischen Diskussion soeben dargelegt
– von der auf das Allgemeine gerichteten und notwendig vom Partikularen ab-
strahierenden Logik des Rechts und der Gesetzgebung unterscheidet (vgl. Fou-
cault 2004a: 488-489).

– Dieser Punkt hängt zweitens mit einer weiteren Kongruenz zusammen, die in der
systematisch nachrangigen Rolle des Gesetzes für die Aufgabenstellung und Ar-
beitsweise sowohl der gouvernementalen Macht als auch der exekutiven Gewalt
besteht. Diese Nachrangigkeit des Gesetzes bzw. diese Gesetzesferne resultiert
im ersten Fall daraus, dass für Foucault das Gesetz lediglich eine Konsequenz
von Machtbeziehungen ist (Foucault 2004a: 150) und folgt im zweiten Fall aus
der fehlenden Gesetzgebungskompetenz der Regierung21 sowie ihrer besonderen
Bedeutung im Hinblick auf gesetzlich nicht geregelte Fragen (Jellinek 1966:
617-618).

– Drittens teilt die gouvernementale Macht einen ordnungspolitischen Fokus mit
der exekutiven Staatsgewalt (Foucault 2004a: 148-152).22

– Viertens werden die gouvernementale Macht und die exekutive Staatsgewalt
durch einen Schwerpunkt auf die praktische Aufgabenbewältigung im Sinne der
technokratischen Regulierung, Steuerung und des Managements (Foucault
2004a: 144-146, 488) sowie – damit zusammenhängend –

– fünftens durch ihren instrumentellen Erledigungs- und Problemlösungsbias ge-
eint (Lemke 1997: 147; Weber 1947: 148-450, 210-212). Dabei vermag Fou-
caults Gouvernementalitätsansatz überdies auszuweisen, wie die diskursive
»Problematisierung« (Foucault 1996: 178) bestimmter Phänomene funktioniert
und durch welche diskursiven Strategien bestimmte Fragen und Sachverhalte als
politisch belangvolle Gegenstände konstituiert und damit »zum Problem« (Fou-
cault 1996: 178, Hervorh. dort) werden.

– Schließlich teilen gouvernementale Macht und exekutive Gewalt (letztere nicht
zuletzt durch ihre polizeilichen und militärischen Apparate) sechstens eine be-
sondere Aufmerksamkeit für Fragen der Sicherheit (Foucault 2004a:
162-163).23

 

21 So betont Rousseau, dass selbst ein zeitweise eingesetzter Diktator, der die Legislative
aussetze und umfassende Vollmachten habe, doch nie legitim gesetzgebend tätig werden
könne: »er kann alles machen mit Ausnahme von Gesetzen« (Rousseau 1977: 136).

22 Vgl. zum staatstheoretischen Konzept der Ordnungspolitik Anter (2003).
23 Vgl. hierzu auch Foucaults (2004a: 507) Hinweis auf die gouvernementale Notwendigkeit

der Polizei.
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Dass Foucault bisweilen Verwaltung, Administration und Regieren weitgehend sy-
nonym verwendet (vgl. Foucault 2004a: 147, 506),24 deutet ebenfalls darauf hin, dass
die gouvernementale Macht sich insbesondere auf die exekutive Staatsgewalt bezieht,
oder besser gesagt: als auf sie bezogen angesehen werden muss. Denn wenngleich
diese Begriffe in verschiedenen disziplinären und thematischen Kontexten keines-
wegs immer Wechselbegriffe sind, sind sie im Rahmen einer systematischen Gewal-
tenteilungslogik doch in der Tat weitgehend austauschbar. Aus einer solchen Per-
spektive zeichnen sich Verwaltung, Administration und Regieren/Regierung glei-
chermaßen durch einen Einzel- und Partikularfokus aus, wodurch sie von der Allge-
meinheit der normsetzenden Gesetzgebung systematisch geschieden werden.25

Der grundlegende Unterschied zwischen der gouvernementalen Macht und der
Konzeptualisierung der durchsetzenden Gewalt in der klassischen Gewaltenteilungs-
trias besteht nun darin, dass die Gouvernementalität über eine institutionalisierte En-
tität – wie es eine Regierung mitsamt Verwaltungsapparat darstellt – hinausgeht. Die
Frage der satzungsmäßigen und institutionalisierten Organisation als geordneter und
hierarchischer Akteur ist der gouvernementalen Macht nachgelagert. Während die
Exekutive in der konstitutionellen Staatstheorie – idealtypisch – als formell institu-
tionalisierter Akteur entworfen wird,26 kann aus einer gouvernementalitätstheoreti-
schen Perspektive der Regierungsapparat nicht als Ursprung gouvernementaler Macht
gelten, sondern (lediglich) als eine ihrer institutionalisierten Ausdruckformen (unter
mehreren), mithin als ihre Konsequenz.

Wir haben es bei der Gouvernementalität letztlich mit einer allgemeinen Rationa-
lität, gleichsam einer politischen Vernunft zu tun. Die »gouvernementale ratio, diese
gouvernementale Vernunft« (Foucault 2004a: 415, Hervorh. dort) bezeichnet gemäß
Lemke (1997: 147) »ein diskursives Feld, innerhalb dessen die Ausübung der Macht
›rationalisiert‹ wird. […] Eine politische Rationalität erlaubt also, ein Problem zu
stellen und bietet bestimmte Lösungs- und Bearbeitungsstrategien für dieses Problem
an«. Dabei ist die Gouvernementalität – ganz im Sinne der Foucaultschen Macht-
konzeption – zugleich eine auf das Individuum wirkende Normalisierungsmacht, die
nicht nur in der Regierung von Menschen, sondern ebenfalls in der Konstituierung
von regierbaren Subjekten besteht: »These two levels of power can be distinguished
analytically, though not in practice, firstly as the constitution of subjects and secondly
as their regulation« (Simons 1995: 41). Kurzum, »governmentality produces popu-
lations that behave ›normally‹« (Lipschutz/Rowe 2005: 56). Die gouvernementale
Macht umreißt und konstituiert als ihr Betätigungsfeld einen »aus den Menschen und
den Dingen gebildete[n] Komplex« (Foucault 2004a: 146) mit all seinen Dynamiken
und Interrelationen. Sie möchte »so etwas wie ein Lebens-, Existenz-, Arbeitsmilieu

24 Es ist allerdings hervorzuheben, dass Foucault in diesem Punkt begrifflich nicht einheitlich
verfährt und an anderer Stelle Verwaltung und Regierung als unterschiedliche gouverne-
mentale Logiken einführt, vgl. Foucault (2004a: 164) sowie für verschiedene gouverne-
mentale Rationalitäten Kerchner (2006: 154).

25 Vgl. Foucault (2004a: 488-489) sowie Vasilache (2007: 151-158).
26 Vgl. Locke (1966: § 136, § 143-144, § 153, § 158); Rousseau (1977: 28-29, 33-34, 35-38,

61-62, 135-136); Montesquieu (1992: 28-31, 215-218).
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etc. […] schaffen« (Foucault 2004a: 53), wobei sie sich dieses Komplexes und dieser
Aufgabe im Sinne eines Familienoberhauptes bzw. eines Schiffsführers unter Regu-
lierungs-, Steuerungs- und Managementgesichtspunkten annimmt (Foucault 2004a:
144-146, 488). Gouvernementalität, so kann nunmehr geschlossen werden, umfasst
und bezeichnet das Politische27 insgesamt – unter den Bedingungen seiner exekutiven
Einfärbung und Inklination. Die exekutive Logik erfährt hierdurch wiederum eine
gegenständliche wie programmatische Erweiterung im Sinne einer weitreichenden
bevölkerungspolitischen Rationalität.

Dass die Gouvernementalität vornehmlich eine umfassende Rationalität des Re-
gierens, gleichsam eine den gesamten sozialen Bereich – inklusive der Konstituierung
ihrer Subjekte – umfassende politische Vernunft ist, die weder in der organisierten
exekutiven Staatsgewalt ihren Ursprung hat, noch sich auf diese beschränken oder
reduzieren lässt, ist ein Unterschied von großer Tragweite, der eine Gleichsetzung
von gouvernementaler Macht und exekutiver Staatsgewalt verbietet.28 Doch wenn-
gleich dieser Unterschied eine Identifizierung der gouvernementalen Macht mit der
durchführenden Gewalt verwehrt, steht er der Feststellung einer besonderen Nähe der
Gouvernementalität zur Exekutive und mithin der dargelegten staatstheoretischen
Anschlussfähigkeit Foucaults in diesem Punkte keinesfalls im Wege. Vielmehr
scheint just in der gleichzeitigen theoretischen Berücksichtigung der besonderen Nä-
he der gouvernementalen Machtkonzeption zur staatstheoretischen Logik der Exe-
kutive einerseits sowie des über die institutionelle und rechtsförmige Begrenzung der
Regierung hinausgehenden Wirkungsfelds der Gouvernementalität andererseits nicht
nur eine theoretisch fruchtbare Verbindung zwischen Gouvernementalität und Re-
gieren (i.e.S.), sondern auch der analytische Mehrwert für die empirische Betrachtung
grenzüberschreitender Beziehungen zu liegen.

Die Entgrenzung der Regierung in der internationalen Politik

Wenn nun gezeigt werden konnte, dass das Foucaultsche Konzept der gouvernemen-
talen Macht aufgrund ihrer exekutiven Einfärbung und Ausrichtung an den staats-
theoretischen Begriff der Regierung anschlussfähig ist, bzw. als mit diesem verbun-
den gelten muss, dann ist dies zum einen ein theoretisches Ergebnis, das dazu beitra-
gen kann, die sowohl bei Foucault selbst als auch in der Gouvernementalitätsfor-

3.

27 Zur Unterscheidung zwischen der Politik und dem Politischen, die nicht zuletzt auf ein
Unbehagen zurückgeht und sich skeptisch zeigt, dass das, was heute als Politik bezeichnet
wird, schon tatsächlich alles Politische umfasst, vgl. Mouffe (2005: Kap. II, III) sowie für
die aktuelle Diskussion zur sogenannten politischen Differenz insgesamt Bedorf/Röttgers
(2010).

28 Es mag – neben dem für Foucaults Arbeitsweise durchaus typischen Willen zur grund-
sätzlichen Abgrenzung von tradierten Modellen und Konzepten – dieser wesentliche Un-
terschied sein, der dazu geführt hat, dass sowohl Foucault als auch die auf ihn zurückge-
henden governmentality studies über lange Zeit den Staat insgesamt sowie speziell die
Funktion und Bedeutung institutioneller und rechtsförmiger Machtphänomene kaum bzw.
lediglich in dichotom-abgrenzender Absicht berücksichtigt haben. Vgl. Fußnote 10.
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schung festzustellende Unterberücksichtigung des Staates und seiner Institutionen in
einem konzeptionell schärferen Sinne, d.h. jenseits allgemeiner Referenzen zu Sam-
melbegriffen wie Souveränität oder souveräner Macht, aufzubrechen. Die Feststel-
lung, dass die Gouvernementalität einerseits auf die exekutive Staatsgewalt bezogen
ist, andererseits aber als eine umfassende politische Rationalität sowohl gegenständ-
lich, räumlich als auch institutionell über diese hinausgeht und diese gleichsam ent-
grenzt und zugleich konkretisiert, scheint mir zum zweiten aber in empirischer Ab-
sicht die besondere Eignung einer solchen Perspektive für die Analyse und Kritik
entgrenzten Regierungshandelns in der internationalen Politik nahezulegen.

Dass grenzüberschreitende Politik auch in globalisierten Zusammenhängen nicht
nur weiterhin stark von Staaten geprägt wird (vgl. Müller 2009: 235-237), sondern –
spezieller – noch immer ein Aktivitätsbereich vor allem von staatlichen Regierungen
ist (Held 2007: 124), ist eine Feststellung, die schon vor dem vermeintlichen Come-
back des Staates in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise seit 2008 Gültigkeit hatte.
So hat Ernst-Otto Czempiel (1999: 35) festgestellt und es mit Blick auf die binnen-
staatliche Gewaltenteilungspraxis in zeitgenössischen Demokratien als demokratisch
defizitär kritisiert, dass selbst unter Bedingungen der verstärkten Inter-, Trans- oder
gar Supranationalisierung politischer Aktivitäts- und Entscheidungsmuster die grenz-
überschreitende Politik weiterhin von einer starken Regierungslastigkeit gekenn-
zeichnet sei. Dieser Befund tritt ebenfalls in der Kritik Robert O. Keohanes (2006: 3,
10-11) an der mangelnden demokratischen Legitimität eines regierungszentrierten
Multilateralismus’ sowie schließlich in sicherheitspolitischen Studien (vgl. Schuck
2011; Calder/Fukuyama 2008) empirisch zutage. Darüber hinaus hat Klaus-Dieter
Wolf (1999: 333-363) gezeigt, dass wir es nicht lediglich mit einem fortgesetzten und
anachronistischen Primat der Exekutive trotz Globalisierung zu tun haben, sondern
die Strukturen und Dynamiken grenzüberschreitender Politik vielmehr selbst eine
Stärkung nationaler Regierungen favorisieren. Dass Machtverschiebungen von le-
gislativen zu exekutiven Organen gerade aufgrund der Gleichzeitigkeit einer Inten-
sivierung grenzüberschreitender Beziehungen bei fortgesetztem exekutivem Vorrang
in diesem Bereich stattfinden, habe ich an anderer Stelle aus einer staatstheoretisch-
funktionalen Perspektive diskutiert (Vasilache 2011b). Schließlich hat – allerdings in
affirmativer Absicht und ganz im Sinne traditioneller Staatsrechtslehre (Jellinek
1966: 617) – das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) festgeschrieben, dass die »Re-
gierung im Bereich auswärtiger Politik einen weit bemessenen Spielraum zu eigen-
verantwortlicher Aufgabenwahrnehmung« (BVerfG 2001: Abs. 149) habe.

Nun scheint mir ein analytischer Mehrwert der Verbindung einer klassisch-gewal-
tenteilungsbezogenen Sicht mit einer gouvernementalitätstheoretischen Perspektive
darin zu bestehen, sowohl die institutionelle Stärkung nationaler Regierungsapparate
als auch die simultane Ausdehnung exekutiver Rationalitäten und Logiken über die
institutionalisierte exekutive Gewalt hinaus erfassen und beschreiben zu können.
Denn während die soeben angeführten Kritiken des fortgesetzten Primats der Regie-
rung in der grenzüberschreitenden Politik aus einer institutionellen Perspektive ar-
gumentieren, erlaubt eine gouvernementalitätstheoretisch inspirierte Sicht nicht le-
diglich die Untersuchung der Machtverschiebung von legislativen zu exekutiven Or-

Andreas Vasilache: 
Exekutive Gouvernementalität und die Verwaltungsförmigkeit internationaler Politik 

ZIB 2/2011 15

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2011-2-3 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2011-2-3
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ganen, sondern darüber hinaus auch die Betrachtung der Kolonisierung legislativer
und judikativer Organe sowie (zivil-)gesellschaftlicher privater und semi-privater
Akteure und der entsprechenden Diskurse durch eine ordnungspolitisch fokussierte
exekutive Rationalität und Maßnahmenlogik.

So entspricht die thematische, strukturelle und institutionelle Offenheit und Unge-
bundenheit der gouvernementalen Macht, die ja als umfassende Rationalität nicht
zuletzt diskursiv funktioniert, der kommunikativen Entgrenzung und Öffnung (bei-
nahe) aller Politikfelder für ihre inter- und transnationalen Implikationen (vgl. Müller
2002: 7). Diese Bewegungsfreiheit der Gouvernementalität korrespondiert insgesamt
mit dem »zunehmenden Umfang und […] [der] Intensivierung von Verkehrs-, Kom-
munikations- und Austauschbeziehungen über nationale Grenzen hinweg« (Haber-
mas 1998: 101), kurzum: mit den Strukturen und Dynamiken der Politik in der Glo-
balisierung.29 Geht man ins systematische Detail, so lassen sich sechs wesentliche
Kongruenzen zwischen der exekutiv eingefärbten Gouvernementalität und den Struk-
turen globalisierter Politik feststellen, die einer verwaltungsförmigen »Gouverne-
mentalisierung des Staates« (Foucault 2004a: 163, Hervorh. dort) und der Politik
insbesondere in den grenzüberschreitenden Beziehungen dienlich zu sein verspre-
chen:
– So werden Gouvernementalität und Globalisierung erstens durch ihre themati-

sche Offenheit und damit durch ihre Politikfeldungebundenheit geeint. Beide
sind nicht auf bestimmte Politikfelder oder -bereiche beschränkt.

– Zweitens handelt es sich sowohl bei der gouvernementalen Ratio der Politik als
auch bei globalisierten Strukturen im weiteren Sinne um entgrenzte Phänomene
sowie um Phänomene der Entgrenzung, da sie nationalstaatliche Territorialgren-
zen in inhaltlicher und kommunikativer Hinsicht transzendieren bzw. die Grenz-
überschreitung eines ihrer wesentlichen Charakteristika ist.

– Gouvernementalität und Globalisierung korrespondieren drittens in ihrer insti-
tutionellen Ungebundenheit. Während für die gouvernementale Macht die for-
male Institution lediglich eine ihrer speziellen Ausdrucksformen ist, zeichnet sich
globalisierte Politik durch ein Mit- und Gegeneinander einer Vielzahl von for-
mellen und informellen Akteuren sowie Akteurstypen (öffentlichen, semi-priva-
ten, privaten) aus, wobei die institutionellen Strukturen und Dynamiken keines-
wegs festgelegt sind, sondern sich in permanentem Fluss und ständiger Aus-
handlung befinden.30

– Die exekutive Inklination der gouvernementalen Macht korrespondiert – wie
ausgewiesen – viertens mit der Regierungslastigkeit globalisierter Politik und

29 Um nicht wiederholt von zunehmender Inter-, Trans- und Supranationalisierung und Re-
gionalisierung zu sprechen, wird sich, wenn im Folgenden von Globalisierung die Rede
ist, dieser Begriff auf die soeben zitierte, weite Definition von Jürgen Habermas beziehen
– mit der mein Begriff der grenzüberschreitenden Beziehungen weitgehend kongruent ist
–, selbst wenn die genannten Aspekte nicht immer von globaler Bedeutung oder nicht in
allen Weltregionen in gleichem Maße zu beobachten sind.

30 I.d.S. betont Philip G. Cerny, dass »governmentalization does not necessarily mean the
strengthening or growth of existing institutions of global governance as such« (Cerny 2010:
187, vgl. 186-187).
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ihrem Fokus auf das Partikulare, ihrer konkreten Gegenstandsbezogenheit, ihrer
Schwerpunktsetzung im Bereich der Problemerkennung, -behandlung und -lö-
sung, ihrem technischen Implementierungsfokus sowie ihrer – oben dargelegten
– Gesetzesferne.

– Fünftens sind Gouvernementalität wie Globalisierung gleichermaßen als Bewe-
gungen der Beschleunigung zu begreifen. Während Globalisierung nicht zuletzt
in einem Anstieg der Anzahl und der zeitlichen Dichte von grenzüberschreiten-
den Beziehungen besteht (Rosa 2005: Teil 4), geht die gouvernementale Macht
als eine auf Effizienz ausgerichtete Ökonomie der Politik mit einer Beschleuni-
gung und zeitlichen Verdichtung einher.

– Schließlich korrespondiert sechstens die gouvernementale Sicherheitsfürsorge
mit der traditionell hohen Bedeutung der Sicherheit in der Außenpolitik sowie –
in analytischer Hinsicht – ebenfalls in der Disziplin der IB.
 

Es gilt zu betonen, dass diese systematischen Korrespondenzen, die die Strukturen
globalisierter Politik für die Ausdehnung exekutiv-gouvernementaler Logiken prä-
destinieren, keine feste Institutionalisierung implizieren und keineswegs zwingend
oder alleine in formellen Kompetenzerweiterungen bestimmter Staatsorgane zulasten
anderer Staatsorgane aufgehen. Wollte man die genannten Kohärenzen zwischen
Gouvernementalität und Globalisierung auf einen Punkt bringen, so besteht die we-
sentliche Gemeinsamkeit in einer exekutiv vorgefärbten, grenzüberschreitenden Un-
gebundenheit. Wenn also globalisierte Strukturen einer Ausdehnung exekutivlastiger
Politik zuträglich zu sein scheinen, dann ist damit nicht immer und sicherlich nicht
alleine eine formale oder juridische Macht- und/oder Kompetenzerweiterung von
exekutiven Organen zulasten legislativer und/oder judikativer Organe gemeint. Da-
raus, dass die gouvernementale Macht eine »Regierungsform [ist], die sich des ge-
samten Staates bemächtigt« (Foucault 2004a: 142), lässt sich vielmehr schließen, dass
das systematische Potenzial der gouvernementalen Macht aufgrund ihrer exekutiven
Einfärbung und ihrer gleichzeitigen institutionellen Ungebundenheit in einem ver-
waltungslogischen mainstreaming der Politik besteht.

Allerdings bedeutet dies zugleich, dass gouvernementale Macht und politische In-
stitutionen keinesfalls in einem Ausschlussverhältnis zueinander stehen, sondern sich
gouvernementale Macht institutionell realisieren lässt – aber eben nicht auf Institu-
tionen beschränkt ist. In der Tat wäre es, wie sinngemäß auch Jonathan Joseph (2010:
241, 243) betont, ein Fehler, aus der institutionellen Ungebundenheit der Gouverne-
mentalität ihre grundsätzliche Inkompatibilität mit Institutionen zu schließen – wie
dies in einer subjektologischen bzw. biopolitischen Verkürzung des Gouvernemen-
talitätsfokus insinuiert wird. Vielmehr besteht die Ungebundenheit der Gouverne-
mentalität darin, sich von der Regierung (im begrifflich engeren Sinne), ihren tradi-
tionellen Institutionen und Instrumenten sowie ihrer nationalen Geltungsbeschrän-
kung ablösen und zugleich »die Apparatur des Staates« (Lemke 2007: 54) nutzen und
affizieren zu können, insbesondere wenn es um zwangsbewährte Durchsetzung geht.
Als allgemeine Ratio der Politik vermag sich die Gouvernementalität potentiell auf
das gesamte institutionelle Setting einer polity sowie auch den privaten Raum zu
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erstrecken und diese zu überstrahlen. Insgesamt bezieht sich Gouvernementalität, um
es in klassischen Begriffen auszudrücken, gleichermaßen auf polities, policies und
politics. Diese institutionelle und thematische Offenheit der Gouvernementalität kann
einer Expansion exekutiver Logiken insbesondere durch die Strukturen sowie im
Rahmen globalisierter Politik als förderlich angesehen werden. Daher erlaubt eine
exekutiv-gouvernementalitätstheoretische Perspektive m.E. die analytische Erfas-
sung und in einem Rortyschen Sinne »Neubeschreibung« (Rorty 1992: 128, vgl.
128-130, 153-155) von Phänomenen einer verwaltungslogischen Rationalisierung in
der grenzüberschreitenden Politik.

Exekutive Gouvernementalität und grenzüberschreitende Sicherheit

Nachdem zunächst die besondere Nähe der Gouvernementalität zur staatstheoreti-
schen Systematik der Exekutive und anschließend die Korrespondenz einer solchen
integrativen Perspektive mit den Grundstrukturen und -dynamiken grenzüberschrei-
tender Politik ausgewiesen werden konnten, soll der Blick sich nun explorativ auf die
mögliche empirische Anwendung dieses analytischen Rahmens richten. Wie eingangs
betont, konzentrieren sich die bisherigen Adaptionen des Gouvernementalitätsansat-
zes im Sachbereich der internationalen Politik oft im Sinne einer grand theory auf
den Ausweis einer allgemeinen »global governmentality« (Lipschutz/Rowe 2005:
15)31 und eines umfassenden gouvernementalen Wandels, in der die »raison d’État
is increasingly giving way to raison du monde« (Cerny 2010: 157, Hervorh. dort, vgl.
5, 157-159, 173-192) – oder sie verbleiben innerhalb eines engeren gouvernementa-
litätstheoretischen Paradigmas und gehen über einen subjekttheoretischen und bio-
politischen Fokus kaum hinaus.32 In Untersuchungen, die sich detaillierter auf die
Gouvernementalitätstheorie beziehen, wird in gegenständlicher Hinsicht meist auf
die neoliberale Ökonomisierung globaler Politik fokussiert,33 wie insgesamt die go-
vernmentality studies (insbesondere zu Beginn) einen deutlichen Schwerpunkt in der
Erforschung des ökonomischen Liberalismus aufweisen (vgl. Bröckling et al. 2000;
Opitz 2004). Eine recht allgemeine Bezugnahme zur Foucaultschen Theorie ist
schließlich in den critical security studies (CSS) festzustellen. Zwar weisen die CSS
einerseits einen gegenständlichen Fokus auf Sicherheitspolitiken auf, andererseits er-
schöpfen sich Rekurse auf Foucault hier meist in allgemeinen affirmativen Verweisen

4.

31 Kritisch äußert sich diesbezüglich aktuell Joseph (2011), der die sozialen Voraussetzungen
als nicht gegeben ansieht, um von globaler Gouvernementalität von Bevölkerungen zu
sprechen.

32 Vgl. z.B. die Beiträge in Dillon/Neal (2008), in de Larrinaga/Doucet (2010a) sowie Bigo/
Tsoukala (2008) und Bigo (2008).

33 Vgl. Lipschutz/Rowe (2005: 58-60); Cerny (2010: 157-174); Fougner (2008); Traub-
Werner (2007).
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auf die Bedeutung von Diskursen und ihre soziale Konstruiertheit.34 Zugleich bezie-
hen sich die CSS schwerpunktmäßig auf Foucaults frühere Diskurs- und Machttheorie
und nehmen einen vornehmlich auf das Individuum fokussierten Blick ein (vgl. Lin-
klater 2005: 122) – was nun aber just aus einer exekutiv-gouvernementalen Perspek-
tive kritisiert werden kann.

Gemein ist diesen Rekursen auf Foucaultsche Ansätze, dass sie Foucault in seiner
expliziten Abwendung von staatstheoretischen Begriffen folgen und die exekutive
Inklination des Gouvernementalitätsansatzes nicht in ihrer systematischen und kon-
zeptionellen Bedeutung berücksichtigen. Im Unterschied zu den Absichten einer um-
fassenden Großtheorie sowie in Ergänzung politikökonomischer und überwiegend
subjektfokussierter Forschungsschwerpunkte soll aus der bisher dargelegten Verbin-
dung von Gouvernementalität und exekutiver Logik daher nun der Blick auf einige
zunächst als unzusammenhängend erscheinende Phänomene aus dem Bereich der
grenzüberschreitenden Sicherheit gerichtet werden. Die Würdigung dieser Beispiele
aus einer solchen Perspektive kann nicht nur wesentliche strukturelle Parallelen zwi-
schen ihnen offenlegen, sondern die Funktionsweise exekutiv-gouvernementaler Si-
cherheitspolitik als einer reziproken Affizierung und Verschmelzung gouvernemen-
taler und exekutiver Rationalitäten einsichtig machen. Dabei verspricht eine auf exe-
kutive Gouvernementalität konzentrierte Optik die Erfassung biopolitischer Trans-
formationen der Sicherheitspolitik, ohne aber die Persistenz traditioneller,
institutioneller, staats- und militärfokussierter Sicherheitspolitiken unterschätzen
oder ignorieren zu müssen.

Eine exekutive Gouvernementalisierung politischer Inhalte und Dynamiken ist ins-
besondere in sicherheitspolitisch relevanten Politikfeldern festzustellen, und zwar in
zweifacher Hinsicht. Zum einen entfaltet sie sich im Feld der Sicherheitspolitik. Sie
kann hier ihre ordnungspolitische und auf das Partikulare orientierte Maßnahmen-
und Durchführungslogik besonders gut zur Geltung bringen, da der Bereich der (in-
neren wie grenzüberschreitenden) Sicherheitspolitik schon staatstheoretisch (Anter
2003; Vasilache 2007) und in der politischen Praxis ein Politikfeld bildet, das von
einer politischen Prärogative der Exekutive gekennzeichnet ist. Zum zweiten besteht
die administrative Gouvernementalität zugleich auch darin, den Gegenstandsbereich
der Sicherheit auszudehnen und neue, ehedem nicht der Sicherheitspolitik zugehörige
Fragen, Probleme und ggf. ganze Politikfelder unter das Dispositiv der Sicherheit zu
stellen. Dass Sicherheit sowie Sicherheitspolitik keine apriorisch feststehenden Be-
reiche und Akteure umfassen, sondern vielmehr Produkte einer diskursiven securi-
tization darstellen, ist überzeugend von Barry Buzan et al. (1998: 23-25, 195) darge-

34 Vgl. die Beiträge in Booth (2005) sowie i.d.S. auch Buzan/Hansen (2009: 205-206). Vgl.
für eine Kritik an der einseitigen Überbetonung sozialer Konstruiertheit von Sicherheits-
diskursen in den frühen CSS Buzan et al. (1998: 34-35) sowie für eine Kritik daran, dass
die CSS bisweilen nichtintentional in ein traditionelles und objektivistisches Sicherheits-
verständnis zurückfallen, ebenfalls Buzan et al. (1998: 204). Für die später stärkere Ab-
grenzung der CSS vom Aspekt der sozialen Konstruiertheit vgl. Buzan/Hansen (2009:
207). Zugleich ist der Kopenhagener Schule von der Pariser Schule ein noch zu objekti-
vistisches Verständnis von Sicherheit und Versicherheitlichung vorgeworfen worden (Bi-
go/Tsoukala 2008: 5).
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legt worden. An ihren Ausweis der diskursiven Expansionsmöglichkeit des Sicher-
heitsparadigmas ist eine exekutiv-gouvernementale Perspektive zwar durchaus an-
schlussfähig. Die exekutiv-gouvernementale Ratio funktioniert in der Tat durch und
basiert auf diskursiver Versicherheitlichung.35 Sie geht aber zugleich über diese hi-
naus, indem sie erstens nicht in jedem Fall genuine Sicherheitsdiskurse produziert,
sondern auch unterhalb der Schwelle einer unmittelbaren securitization ganzer Poli-
tikfelder einzelne Fragen, Probleme und Diskurse affiziert. Schließlich geht exekutive
Gouvernementalität zweitens über Diskurse überhaupt hinaus, indem sie sich gleich-
zeitig auf Diskurse, Institutionen und Akteure bezieht. Ihre Versicherheitlichungs-
leistung erschöpft sich nicht in einer diskursiven Ausdehnung des Sicherheitsbe-
reichs, sondern besteht in der Entfaltung ihrer eigenen, besonderen politischen Ver-
nunft.

Dies bedeutet letztlich auch, dass Sicherheitspolitik nicht genuin, sondern besten-
falls taktisch als eigenes Politikfeld umrissen wird. Die exekutiv-gouvernementale
Sicherheitspolitik unterliegt daher keiner engen, (neo-)realistischen Begrenzung auf
Verteidigungs- und Militärpolitik, sondern kann potenziell in jedem Politikfeld als
»Sicherheitsdispositiv« (Foucault 2004a: 19) zur Entfaltung kommen. Im Rahmen
ihrer Sicherheitsdispositive zielt die administrative Maßnahmenrationalität der Gou-
vernementalität letztlich auf die Herstellung und das Gedeihen einer guten Ordnung
überhaupt ab. In dieser Ordnung haben alle Menschen und Objekte ihren Platz und
sollen – gleichsam in harmonischer Effektivität – »zu einem für jedes dieser zu re-
gierenden Dinge angemessenen Ziel« (Foucault 2004a: 149, vgl. 148-150) gelenkt
werden. Wenn der Sicherheit schon aus klassischer staatstheoretischer Perspektive
eine hervorgehobene Bedeutung zugekommen ist – und im Kontraktualismus als Ziel
und raison d’être die Staatskonstituierung rechtfertigt –, dann ergänzt und verdeut-
licht der gouvernementale Blick, dass Sicherheit nicht nur Gegenstand und Ziel, son-
dern auch »technisches Instrument« (Foucault 2004a: 162) moderner Regierungsra-
tionalität ist, durch das gesellschaftliche Milieus angeleitet und gesteuert werden
(Foucault 2004a: 39-44, 53).

Dabei ist das exekutiv-gouvernementale mainstreaming sicherheitspolitischer In-
halte, Strukturen und Prozesse wesensmäßig grenzüberschreitend, und zwar in meh-
rerlei Hinsicht, da es weder gegenständlich oder territorial, noch institutionell oder
organisatorisch festgelegt ist. Es ist potentiell auf jede politische Frage anwendbar,
in seiner Aktivitäts- und Interventionslogik nicht nationalstaatlich begrenzt und nicht
an bestimmte Staatsinstitutionen gebunden, wobei auch die klassische staatstheoreti-
sche Unterscheidung zwischen dem privaten und dem öffentlichen Raum suspendiert
wird. Schließlich ist das exekutiv-gouvernementale mainstreaming in jenem Sinne
teleologisch, dass es der Erreichung des Ziels der Sicherheit einen Vorrang einräumt
gegenüber den verwaltungstechnischen Instrumenten der Zielerreichung. Da »this
way of thinking is […] obsessed with efficiency« (Castel 1991: 295), finden sich die

35 Für eine Darlegung, wie Sicherheitsdiskurse aus einer gouvernementalitätstheoretischen
Perspektive in ihrer Binnenstruktur funktionieren, vgl. Dillon (2004: 84) sowie umfassend
Dillon/Neal (2008) und Dillon/Reid (2009).
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Instrumente der Sicherheitspolitik aber ironischerweise just durch ihre teleologische
Unterordnung in ihrer Relevanz aufgewertet. Auf die Frage des Rechts bezogen be-
deutet dieser letzte Punkt, dass dem Gesetz kein normativer Vorrang vor anderen
Instrumenten des Regierens eingeräumt wird – seien es (Durchführungs-)Verord-
nungen und Anordnungen, Ratschläge, Benchmarks, kulturelle und gewohnheitsmä-
ßige Normen (und ihr Wandel), etc. – und damit institutionalisierte Gewaltenteilung
zugunsten einer exekutiven Inklination politischen Handelns als Management insge-
samt unterwandert wird. Man könnte in Anlehnung an die von Barry Buzan, Ole
Wæver und Jaap de Wilde (1998: 195) hervorgehobene Unterscheidung von »security
issues from merely political ones« sagen, dass in Phänomenen der exekutiv-gouver-
nementalen securitization eben diese Unterscheidung aufgehoben wird und Politik in
einer umfassenden verwaltungsförmigen Sicherheitsgewährleistung aufgeht. Dies
setzt allerdings zugleich voraus, dass – gegen den (in-)securitization-Ansatz der Pa-
riser Schule (Bigo/Tsoukala 2008: 5; Bigo 2008: 113; C.A.S.E. Collective 2006: 255)
– an dieser Unterscheidung, die durch eine exekutiv-gouvernementale Versicherheit-
lichung suspendiert wird, konzeptuell festgehalten wird.

Die in den vergangenen Jahrzehnten – insbesondere aber seit dem Ende des Ost-
West-Konfliktes – nicht zuletzt im europäischen Raum zu beobachtende Expansion
der Sicherheitspolitik bzw. sicherheitspolitische Neubeschreibung von politischen
Fragen und ganzen Politikfeldern, die ehedem nicht als Teil der Sicherheitspolitik
angesehen worden sind, scheint nun aus einer auf exekutive Gouvernementalisierung
fokussierten Perspektive gut beschreibbar zu sein. Denn so ist in den vergangenen
Jahren nicht nur offensichtlich geworden, dass das inklusive Potenzial eines erwei-
terten Sicherheitsbegriffs36 nahezu unbegrenzt ist – so dass es, um lediglich einige
illustrierende Beispiele zu geben, »Food Security« (FAO 1996), »Energy Security«
(Moran/Russell 2009), die Verbindungen von »Environmental, Human, Energy,
Food, Health and Water Security Concepts« (Brauch et al. 2009), »Bio-Security«
(Jones 2006) oder das Ziel einer »safer future« durch »Global public health security«
(WHO 2007) und schließlich »Cultural Security« (Friedman/Randeria 2004) einzu-
beziehen vermag. Vielmehr sind die meisten dieser sicherheitspolitischen Expansio-
nen auch nicht mehr alleine auf Staaten gerichtet, sondern ebenso auf Bevölkerungen
und ihre Individuen, die einmal als Sicherheitsobjekte, ein andermal als -subjekte oder
als beides zugleich adressiert werden. Ein eingängiges Beispiel bildet hier das human-
security-Konzept, das sich in Wissenschaft und politischer Praxis einer weiten Ver-
breitung und Anhängerschaft erfreut und die Vor- und Nachteile des »job-sharing«
(UNDP 1994: 39), den Konsum von »narcotic drugs and a growing sense of individual
isolation« (UNDP 1994: 2) sowie schließlich gar Verkehrsunfälle und individuelle
Kriminalität innerhalb von stabilen Staaten mit funktionierendem Strafrechtssystem
unter dem vagen und weiten Schlagwort des »human distress« (UNDP 1994: 30) als

36 Für die Diskussion traditioneller und erweiterter Begriffe der Sicherheit vgl. noch immer
Buzan et al. (1998: 2-20, 207-209) sowie Buzan/Hansen (2009).
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Gegenstände internationaler Sicherheitspolitik definiert.37 Die exekutive Gouverne-
mentalität kann sich in einem solchen Kontext auf Bevölkerungen in ihrer statisti-
schen Gesamtheit richten, deren Individuen als Hauptadressaten gouvernementaler
Sicherheitsfürsorge und -maßnahmen fungieren und durch eine mathematisch-tech-
nische Logik der Risikoberechnung und vielfältige Normalisierungsstrategien als re-
gierbare Sicherheitssubjekte und -objekte konstituiert werden (vgl. Demirović 2008:
236-244; Dean 1999: 177). Dieser normalisierende Fokus wird aber zugleich von
einer Expansion des materialen Regierungsapparats begleitet, wobei im Falle indivi-
dueller Renitenz gegen derlei fürsorgende Regulierung das institutionell-repressive
Arsenal der Exekutive aktiviert werden kann.

Die Kontrolle von »›suspect‹ products« (Castel 1991: 289) kann als eingängiges
Beispiel einer Sicherheitslogik gelten, die in der gefahrenabwehrenden Fürsorge ge-
genüber Bevölkerungen besteht, sich sowohl als umfassende gesellschaftliche Ratio-
nalität als auch institutionell in Gesetzen, Einzelmaßnahmen, Verordnungen etc. rea-
lisiert und auf die Normalisierung der Individuen abzielt – während sie Gegenstand
traditioneller internationaler Politik geworden ist: Nicht nur die besondere Schwer-
punktsetzung der schwedischen Ratspräsidentschaft in der EU auf das Thema des
Alkoholkonsums (vgl. Council of the European Union 2009), sondern auch die Tat-
sache, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Kampf gegen den globalen
Tabakkonsum eine ihrer wesentlichen Aufgaben sieht und seit 2008 nun auch keine
Tabakkonsumentinnen und Tabakkonsumenten mehr einstellt (WHO 2008: 1-2),38

ist in den hier dargelegten theoretischen Begriffen zu fassen. Hervorzuheben ist die
letztgenannte Regelung auch aufgrund ihrer formalen Einbettung in einen rechtlich
prekären zwischenstaatlichen Raum. Denn so ist diese Einstellungspolitik zwar ei-
nerseits institutionell und juridisch fixiert und im Rahmen der WHO geltende Norm,
während andererseits und zugleich ein solcher Ausschluss innerhalb zahlreicher Mit-
gliedsstaaten der WHO, die diese Organisation überhaupt erst durch ihre im natio-
nalen Recht kodifizierte Mitgliedschaft völkerrechtlich konstituieren und zum Han-
deln ermächtigen, zweifellos rechtswidrig ist.39

An diesen Beispielen wird indes nicht nur die territoriale und auch rechtsgeltungs-
mäßige Ungebundenheit der exekutiv-gouvernementalen Sicherheitspolitik deutlich.
Es zeigt sich darüber hinaus, dass diese Ungebundenheit bisweilen einer der Exeku-
tive institutionell förderlichen Außenpolitisierung von Problemen und ganzen Poli-
tikfeldern Vorschub leistet, die durchaus innerhalb des Rahmens demokratischer

37 Vgl. UNDP (1994: 30-31) sowie für eine detaillierte Diskussion des human-security-Kon-
zepts aktuell Schuck (2011) sowie mit Blick auf Europa Vasilache (2011a) und hinsichtlich
seiner biopolitischen Implikationen de Larrinaga/Doucet (2008).

38 Wohlgemerkt geht es bei dieser Maßnahme ausdrücklich nicht um das Rauchen am Ar-
beitsplatz, sondern um den möglichen Tabakkonsum der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
überhaupt, d.h. in der Freizeit und in privaten Kontexten (WHO 2008: 1).

39 Wir haben es in diesem Punkte allerdings nicht allein schon deshalb mit supranationaler
Macht zu tun, weil die WHO einen Vorrang vor dem nationalen Recht ihrer Mitglieds-
staaten, d.h. ihrer konstitutiven Einheiten, geltend macht. Denn so basiert eine solche
Maßnahme zwingend darauf, dass sie von den Staaten geduldet und der WHO eine solche
Regelung zugestanden wird.

Aufsätze

22

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2011-2-3 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2011-2-3
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Rechtsstaaten angegangen werden können. Es tritt außerdem noch ein weiterer Punkt
hervor, der für die exekutive Gouvernementalisierung charakteristisch und ihrer Ent-
faltung gerade in der Sicherheitspolitik besonders förderlich ist. So wird die verwal-
tungslogische Überlast der Gouvernementalität im Sachbereich der Sicherheit auch
durch ihre präventive Ausrichtung sowie den hiermit zusammenhängenden Imperativ
einer umfassenden staatlichen, gesellschaftlichen und individuellen »preparedness«
(Lentzos/Rose 2008: 83, Hervorh. dort) deutlich. Denn während das Gesetz vor-
nehmlich in allgemeinen Verboten besteht und im Falle der Übertretung im Nach-
hinein sanktionierend in Erscheinung tritt, muss das Ziel der Sicherheit idealerweise
in der präventiven Abwendung, Risikominimierung sowie der Vorausschau und Wir-
kungsminimierung von drohenden Gefahren bestehen. Dies ist der Fall im Bereich
(klassischer) militärischer Sicherheitspolitik, wenn (vermeintliche, mögliche oder
reale) Bedrohungen schon vor Eintritt beantwortet werden oder im Bereich volksge-
sundheitlicher Risiken, die – wie beispielsweise in Frankreich – durch verpflichtende
Warnhinweise auf allen Lebensmittelreklamen minimiert werden sollen.40 In diesem
Zusammenhang ist der Begriff des Risikos ein konzeptioneller Schlüsselbegriff:
»Risk is a way […] of ordering reality, of rendering it into a calculable form« (Dean
1999: 177).41 Dabei ist dem exekutiv-gouvernementalen Konzept des Risikos die
präventive Ausrichtung als naheliegender Realisierungsmodus bereits inhärent (Fou-
cault 2004b: 101; vgl. Vasilache 2011a) und daher nicht als neue,42 sondern als aktuell
dominante Form des Risikomanagements anzusehen. Insbesondere im Imperativ der
Prävention und Risikominimierung schlägt sich der rationalistisch-technische Zugriff
der exekutiv-gouvernementalen Macht nieder, die sicherheitspolitische Diskurse und
Politiken mit bevölkerungspolitischen Kosten-Nutzen-Kalkülen, Grenzkostenbe-
rechnungen, statistischen Prognosen etc. reguliert, managt und durchzieht, während
sie sich zugleich in einem hohen Maße institutionell in gesetzten Vorgaben, Anwei-
sungen und Verboten, gleichsam behördlich und oft repressiv realisiert.

Einige der soeben gegebenen Beispiele mögen als Marginalien betrachtet werden.
Nichtsdestoweniger werden in ihnen alle genannten charakteristischen Merkmale ei-
ner exekutivlogischen Gouvernementalität sichtbar – inklusive ihrer internationalen
Entgrenzung, die mit Blick auf Lebensstilfragen sich ja keinesfalls von selbst versteht.
Gleichwohl bezieht sich die exekutiv-gouvernementale Logik in der Sicherheitspo-
litik auch auf Gegenstände, die schon in einer klassischen, gleichsam engen Fassung
des Sicherheitsbegriffs als sicherheitsrelevant gelten. Dass sich exekutive gouverne-
mentale Rationalitäten keineswegs auf vermeintlich weiche Sicherheitsfragen alleine
beziehen, verdeutlicht Yves Winter, der in seiner Diskussion des Zusammenspiels
von Privatisierung (Winter 2008: 59-61), Individualisierung (63-65) und aktueller
»Risiko- und Sicherheitslogik« (66, vgl. 66-67) Hinweise auf die »Gouvernementa-
lität der ›neuen Kriege‹« (49) liefert. In diesem Sinne betont auch Vivienne Jabri, dass

40 Zur Vermeidung von Missverständnissen: Durch den Ausweis dieser strukturellen Kon-
gruenz ist keineswegs eine generelle Gleichsetzung der beiden genannten Beispiele be-
hauptet.

41 Für den Risikobegriff vgl. Aradau (2004: 264-269).
42 Anderer Ansicht sind Aradau/Van Munster (2007: 91, 102-106).
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Foucaults »conception of liberal governmentality is informed by an analytic of war«
(2006: 56).43 Zu ergänzen ist in beiden Aussagen die exekutive Erdung der Gouver-
nementalität, die sich beispielsweise in der gouvernementalen Kulturalisierung bzw.
kulturellen Aufladung sowohl von neuen Kriegen als auch von internationalen Ter-
ritorialkonflikten bei gleichzeitigem Fortbestand klassischer geopolitischer und -stra-
tegischer Rationalitäten zeigt.

Dass eine »Kultur der Gefahr« (Foucault 2004b: 102), in der »die Individuen […]
darauf konditioniert werden, ihre Situation, ihr Leben, ihre Gegenwart, ihre Zukunft
usw. als Träger von Gefahren zu empfinden« (Foucault 2004b: 101), sich in der Tat
nicht lediglich auf vermeintlich weiche Gefahren, sondern ebenso und ganz unmit-
telbar auf hard issues bezieht und eine exekutive Einfärbung erfährt, wird innerhalb
westlicher Staaten in der Bekämpfung grenzüberschreitender Bedrohungen wie des
inter- und transnationalen Terrorismus oder der organisierten transnationalen Krimi-
nalität besonders deutlich (Garland 2002; Dillon 2007; Heng/McDonagh 2008).
Wenn beispielsweise am Flughafen Houston Reisende mit einer Lautsprecherwar-
nung überrascht werden, der zufolge »inappropriate remarks or jokes concerning se-
curity may result in your arrest«, wird das Individuum zum einen als Gefahren- und
damit Repressionsobjekt, gleichsam als »potentially disruptive passenger« (Com-
mission of the European Communities 2005: 6, 15, 17), konstituiert. Zum anderen
aber wird es als eigenverantwortliches, aktives und kooperatives Subjekt an der Prä-
vention grenzüberschreitender Gefahren beteiligt. Es handelt sich um eine Maßnahme
im Feld der hard security issues, in der eine liberale Normalisierungs- mit einer klas-
sisch-exekutiven Unterbindungsstrategie verschmilzt. Eine Schlüsselforderung an die
Individuen scheint dabei die der Kooperativität zu sein. Die Subjekte sollen im Rah-
men ihrer liberalen Eigenverantwortlichkeit an der Sicherheitspolitik aktiv kooperie-
ren bzw. sich kooperativ verhalten. Neben das gefährdende Individuum tritt somit
nicht nur das gefährdete Individuum, das aktiv an der Gefahrenabwehr partizipiert,
sondern auch das unkooperative Individuum, das gleichsam eine Mittelstellung zwi-
schen den vorgenannten Kategorien einnimmt. Das unkooperative Subjekt ist aller-
dings gerade deshalb ein Fall für den normalisierend-repressiven Exekutivapparat,
weil es noch nicht gesetzeswidrig gehandelt hat, sondern lediglich durch fehlende
Präventionsbereitschaft auffällig geworden ist. Die durch eine solche Politik gene-
rierte Unsicherheit ist dabei Programm. So legte das Heimatschutzministerium der
USA bei der Verschärfung der Flugsicherheitsbestimmungen Ende 2009 Wert darauf,
dass »die neu erlassenen Maßnahmen […] ›unvorhersehbar‹ [seien], so dass die Pas-
sagiere nicht das gleiche überall erwarten dürfen« (Süddeutsche Zeitung,
26.12.2009).44 Erklärtermaßen geht es demnach »um das Regieren von Sicherheit
durch Unsicherheit, und zwar genau durch […] Zweifel, Angst, Unruhe […], um die
für die Sicherung der Sicherheit notwendige Wachsamkeit, Bereitschaft und Vorsorge
zu gewährleisten« (Lentzos/Rose 2008: 82, Hervorh. dort; vgl. Daase/Kessler 2007).

43 Jabri (2006: 56-57) hebt schließlich die Notwendigkeit hervor, Foucaults Abwendung von
gewaltförmigen Machtphänomenen zurückzunehmen.

44 Bemerkenswert an diesem Zitat ist auch, dass nicht Terroristen, sondern ausdrücklich
Passagiere genannt und adressiert werden.
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Bisweilen lässt sich eine exekutive sicherheitspolitische Gouvernementalisierung
als mittelbare ausmachen, die in einer Verknüpfung von bestimmten Politikfeldern
mit traditionellen Sicherheitsfragen oder -maßnahmen besteht. In diesem Zusam-
menhang sind beispielsweise die Verhandlungen über das Handelsabkommen über
Produktfälschungen Acta zu nennen, in denen die Regierungsvertreter einer Handvoll
Staaten45 unter dezidierter Abschottung gegen ihre Legislativen ihre ursprünglich
handelsrechtliche Zielsetzung mit sachfremden Kompetenzerweiterungen im Sicher-
heitsbereich zu verbinden suchen (vgl. Frankfurter Rundschau, 14./15.08.2010: 6-7).
Solche Verknüpfungen sind beispielsweise auch in der im human-security-Konzept
vorhandenen Ununterscheidbarkeit von klassischen und neuen Sicherheitsfragen so-
wie der Vermengung von internationalen, staatlichen, gesellschaftlichen und indivi-
duellen Akteuren und Adressatinnen von Sicherheit angelegt. Und auch wenn – um
zwei weitere Beispiele anzuführen – in Europa bildungspolitische Diskurse mit kri-
minalitätspolitischen Debatten in zunehmendem Maße fusionieren, während kultu-
reller Pluralismus und Einwanderung in Begriffen grenzüberschreitender Sicherheit
verhandelt werden, dann zeigt sich darin die Verschmelzung zwischen subjektivie-
render Normalisierungsmacht, Präventionsprimat, exekutiv-repressiver Logik sowie
einer Außenpolitisierung rechtsstaatlich klärbarer Fragen.

Hier wie in den zuvor gegebenen Beispielen tritt auch die öffentlich-private Un-
entschiedenheit der exekutiv-gouvernementalen Logik hervor. Dass die öffentlich-
private Unentschiedenheit nicht in der Privatisierung öffentlicher Aufgaben (z.B.
durch private military companies) aufgeht, sondern zugleich in der Politisierung und
Öffentlichwerdung ehedem privater Räume und Gegenstandsbereiche besteht, ist an
den Beispielen der sicherheitspolitischen Adressierung der Individuen deutlich ge-
worden und manifestiert sich insbesondere auch in den zahlreichen polizeilichen
Überwachungsinstrumenten, die in den letzten zehn Jahren zur Gefahrenabwehr ein-
geführt worden sind – und von allen erdenklichen Einzelmaßnahmen bis hin zur In-
stitutionalisierung neuer Exekutivorgane wie des Department of Homeland Security
in den USA oder der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den
Außengrenzen (Frontex) reichen. Wenn die eingeführten Maßnahmen und Institutio-
nen dabei zum einen oft eine geringe Halbwertszeit haben sowie zum zweiten in ihrer
Aufgabenstellung, ihren Kompetenzen und ihrer nationalen, internationalen wie
transnationalen Einsatzreichweite bewusst dynamisch bzw. vage gehalten sind (vgl.
Vasilache 2011a), dann entspricht dies genau der allgemeinen (gegenständlichen,
territorialen, öffentlich-privaten) Unentschiedenheit und Offenheit exekutiv-gouver-
nementaler Rationalität. Zugleich ist diese Offenheit aber mit einem hohen Maß an
Verbindlichkeit und Gewissheit ihrer behördlichen und auch repressiven Handlungs-
bereitschaft verbunden.

Die in den dargelegten Beispielen offensichtliche Verschmelzung zwischen prä-
ventiver Normalisierung, Fürsorge und Repression verdeutlicht die Gouvernementa-
lisierung der Verwaltung wie die exekutive Inklination der Gouvernementalität glei-

45 An den Verhandlungen sind beteiligt die USA, Kanada, die EU, Australien, Japan, Süd-
korea, Mexiko, Neuseeland, Singapur, Marokko und die Schweiz.
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chermaßen. Die oben ausgewiesenen Kongruenzen zwischen Gouvernementalität
und exekutiver Logik spiegeln sich in den Beispielen, die allesamt (1) einen Fokus
im Bereich des Konkreten und des Partikularen haben, (2) dem Gesetz eine nachge-
lagerte, instrumentelle Bedeutung zuschreiben, (3) einen ordnungspolitischen
Schwerpunkt aufweisen, (4) sich vornehmlich in technokratischen Steuerungs- und
Managementmodi realisieren, (5) einen instrumentellen Erledigungs- und Problem-
lösungsbias vorweisen und schließlich (6) grenzüberschreitenden Sicherheitsfragen
besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Dabei kann die Einsicht in die staats-
theoretisch-exekutive Inklination der Gouvernementalität insbesondere zum Ver-
ständnis des Phänomens beitragen, dass sich die gouvernementale Vernunft im Si-
cherheitsbereich in einem solchen Ausmaß institutionell, repressiv und illiberal rea-
lisiert, das der Gouvernementalität alleine nicht entspräche. Wenn dadurch keines-
wegs Foucaults Fokus auf die »Gouvernementalisierung des Staates« (2004a: 163,
Hervorh. dort) zurückgenommen wird, kann doch die Anerkenntnis der exekutiven
Einfärbung der gouvernementalen Vernunft nicht nur zu erklären helfen, wie der Staat
gouvernementalisiert wird, sondern zugleich, weshalb diese Gouvernementalisierung
sich zum einen in einem verwaltungsmäßigen mainstreaming realisiert und zum an-
deren in institutionalisierten Exekutivorganen einen besonders fruchtbaren Boden
vorfindet. Kurzum: Wenn beispielsweise William Walters und Jens Henrik Haahr mit
Blick auf die Europäische Union betonen, dass Gouvernementalisierung »does entail
the construction of political and administrative structures« (2005: 139), macht eine
exekutiv-gouvernementale Perspektive verständlich, weshalb das Ergebnis nun aus-
gerechnet in Frontex, einem zugleich biopolitischen Akteur und exekutiven Grenz-
schutzorgan besteht. Während die Gouvernementalität den Blick auf biopolitische
Normalisierung von Subjekten und Bevölkerungen eröffnet, erweitert die Einsicht
ihrer exekutiven Inklination die Perspektive über einen subjektologisch-biopoliti-
schen Fokus hinaus.

Unter analytischen Gesichtspunkten ist die Rückbeziehung der Gouvernementalität
auf die Exekutive in sicherheitspolitischen Studien somit nicht zuletzt deshalb von
Belang, weil sie zur Erfassung der Gleichzeitigkeit von subjektfokussierter Gouver-
nementalität und traditioneller Exekutivpolitik in den grenzüberschreitenden Bezie-
hungen beitragen, gleichsam die Transformation und Persistenz klassischer Sicher-
heitspolitiken ins Auge fassen kann. Eine solche integrative Perspektive vermag z.B.
mit Blick auf bewaffnete Konflikte die »military transformation in the age of life as
information« (Dillon/Reid 2009: 106) zu erkennen, durch die im Namen der »biohu-
manity« (Dillon/Reid 2009: 20) liberale Kriege geführt werden (vgl. Dillon/Reid
2009: 17-21, 34-38, 127-131), ohne aber die Persistenz klassischer internationaler
und geostrategischer, oft keineswegs auf biopolitische Subjekte fokussierter Militär-
politiken analytisch aus dem Auge zu verlieren. Dies trägt auch dazu bei, der Gefahr
eines Western bzw. European bias oder gar eines methodologischen Ethnozentrismus
in der empirischen Forschung zu entgehen, indem auch Weltregionen wieder ins
Sichtfeld rücken können, deren grenzüberschreitende Beziehungen und Konflikte
sowie Regierungs- und Sicherheitsrationalitäten stärker klassischen Mustern folgen
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als dies in Europa der Fall ist.46 Ein exekutiv-gouvernementaler Zugang vermag klas-
sisch-exekutive Dynamiken zu erfassen, wo gouvernementale Rationalitäten vorhan-
den, aber nicht dominant sind, und sich gleichsam stufenlos im Kontinuum zwischen
gouvernementaler Logik und klassischer Regierungspolitik zu bewegen. Ohne in
theoretischer Hinsicht eine staatstheoretisch-exekutive und eine gouvernementale
Ebene wieder trennen oder gar gegeneinander ausspielen zu müssen, kann eine solche
integrale Perspektive beispielsweise berücksichtigen, dass regionale Sicherheitsfra-
gen etwa in Asien (vgl. Calder/Fukuyama 2008; Ikenberry/Mastanduno 2003) neben
gouvernementalen Rationalitäten weiterhin stark von Logiken der great power poli-
tics gekennzeichnet sind.

Wir können es bei diesen Hinweisen auf die empirische Eignung und mögliche
Ergiebigkeit eines exekutiv-gouvernementalen Theorierahmens belassen. Dabei gilt
es, gleichsam als Disclaimer, hervorzuheben, dass aus der Diskussion und Kritik der
exekutiv-gouvernementalen Entgrenzung der Sicherheitspolitik keinesfalls die Ge-
ringschätzung grenzüberschreitender Probleme und Gefahren oder gar die Forderung
nach einer Renationalisierung politischer Strukturen resultiert. Auch wird damit kei-
neswegs die Notwendigkeit bestritten, verschiedene, auch private Akteurstypen in
Sicherheitsfragen (i.w.S.) einzubeziehen oder sicherheitsbezogene Politiken und
Maßnahmen zu entwerfen, die auch Individuen direkt adressieren. Zur Debatte steht
aber in der Tat die spezielle, exekutiv-gouvernementale Form der Sicherheit, d.h.
diese besondere Rationalität der verwaltungsförmigen Entgrenzung politischer Struk-
turen, Dynamiken und Geltungsräume. Anhand der explorativen Diskussion einzelner
Beispiele sollte gezeigt werden, dass und wie ein auf Foucaults Gouvernementalität
zurückgehender, allerdings zugleich auf den Staatsapparat – und nicht lediglich auf
ein allgemeines Korrelat der Souveränität, der souveränen Macht oder der Biopolitik
– bezogener Ansatz empirisch konkretisierbar und operationalisierbar ist und insbe-
sondere hinsichtlich von Fragen der grenzüberschreitenden Sicherheit eine fruchtbare
Perspektive zu eröffnen verspricht. So erlaubt ein solcher theoretischer Rahmen ei-
nerseits den Ausweis und die Beschreibung von Kongruenzen und Zusammenhängen
in zunächst unverbundenen policy-Feldern (Gesundheits-, Kriminalitäts-, Militär-,
Migrations-, Drogen-, Lebensmittel- und Verbraucherschutzpolitik, etc.) sowie an-
dererseits die Berücksichtigung der fortgesetzten Möglichkeit klassischer Sicher-
heitspolitiken sowie ihrer Integration in neue policy-Bereiche. Im Sinne der von Bob
Jessop angemahnten »bridge between micro-diversity and macro-necessity« (2007:
39; vgl. 2011) ermöglicht eine integrative exekutiv-gouvernementale Sicht die Be-
rücksichtigung der biopolitischen Mikro-, aber eben auch der formalen und institu-
tionellen Makroebene aktueller (sicherheits-)politischer Strukturen und Dynamiken.
Dabei kann sie schließlich die analytische Grundlage für eine Kritik exekutiver An-
maßungen bilden, deren Besonderheit just in der Gleichzeitigkeit von institutioneller
Fundierung und Entgrenzung besteht.

46 Dass und inwiefern die Europäische Integration auch einer gouvernementalen politischen
Rationalität verpflichtet ist, haben Walters (2004) sowie Walters/Haahr (2005) herausge-
arbeitet.
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Schlussbemerkung

Im vorliegenden Beitrag ist erstens die Plausibilität und Notwendigkeit einer theore-
tischen Kopplung des Gouvernementalitätsansatzes mit der staatstheoretischen Logik
der Regierung ausgewiesen, zweitens die Korrespondenz einer solchen Perspektive
insbesondere mit Strukturen und Dynamiken inter-, trans- und supranationaler Politik
demonstriert sowie drittens dieser theoretisch begründete Zugang empirisch exem-
plifiziert worden. Die hier unternommenen Ausführungen können als ein konkreter
Vorschlag gelten, wie das analytische und kritische Potenzial der Foucaultschen
Gouvernementalitätstheorie in den IB auch jenseits Foucaultscher Spezialdiskurse
fruchtbar gemacht werden kann, ohne dass es einerseits in einem solchen Maße ver-
wässert wird, dass es sich in einer Integration von poststrukturalistischen Gemein-
plätzen (Diskurse sind wichtig, politische Tatbestände sind sozial konstruiert, etc.)
erschöpft, oder andererseits im Sinne einer Globaltheorie einen empirischen Zugriff
letztlich ausschließt.47

Gleichwohl ist einschränkend darauf hinzuweisen, dass die exemplifizierende Dis-
kussion in Abschnitt 4 freilich nicht nur in empirischer Hinsicht nicht erschöpfend
ist, sondern ebenso in systematischer Hinsicht fortzuführen wäre. So würde eine auf
exekutive Gouvernementalisierung fokussierte Analyse sich detailliert mit der Struk-
tur, den Akteuren und nicht zuletzt auch den Interessenskonflikten und Widerständen
innerhalb bestimmter Sicherheitsdiskurse, d.h. in gegenständlicher Eingrenzung aus-
einanderzusetzen haben. Auch müsste sie sich der Frage zuwenden, wie »die Identi-
fikations- und Präventionstechniken unserer Gegenwart […] die Schwelle operatio-
nalisieren, an der die liberale Regierung in den illiberalen Modus wechselt« (Opitz
2008: 218).

Die angestellten Überlegungen können gleichwohl als ein Beitrag zu einem Um-
gang mit Foucaultschen Ansätzen in den IB gelten, den Kevin Stenson als »realisti-
sche Gouvernementalitätstheorie« (Stenson 2007: 191, Hervorh. dort) bezeichnet und
der »die vorherrschende Lesart diskursiver Gouvernementalitätsthorie« (Stenson
2007: 191, Hervorh. dort) herausfordert. Der Begriff des Realismus ist hier nicht im
Sinne der Denkschule in den IB verwendet, sondern markiert die Notwendigkeit einer
Rückbeziehung der Gouvernementalitätstheorie auf die materiale (institutionelle,
rechtliche, gewaltförmige, etc.) Apparatur der Politik. Das bei Foucault vorliegende
Desinteresse an staatlichen Institutionen und staatstheoretischen Konzepten, das in
der Verwendung kumulativer Begriffe (die Souveränität, der König) als negative
Korrelate zum Ausdruck kommt, sollte dabei nicht wiederholt und Foucault in seinem
Anspruch einer Abwendung vom Staat nicht die Treue gehalten werden. Vielmehr
gilt insbesondere mit Blick auf die staatstheoretische Reflexion des Foucaultschen
Denkens, »dass die Gouvernementalität der Zukunft die Staatsphobie überwinden«
(Heidenreich 2011b: 155) muss.

Einen solchen Weg der staatstheoretischen Rückbeziehung der Gouvernementalität
zu erproben, scheint schließlich auch deshalb wichtig zu sein, um sich in der Unter-

5.

47 Man könnte ersteres als IB-Gefahr, letzteres als Politische-Theorie-Gefahr bezeichnen.
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suchung inter-, trans- und supranationaler Politik nicht der kritischen Dynamik des
gouvernementalen Ansatzes zu begeben. Denn wenn mit der exekutiven Inklination
gleichsam der eben auch im heutigen Wortsinne durchgängig »polizeiliche Charakter
der illiberalen Gouvernementalität« (Opitz 2008: 221, meine Hervorh.) sowohl theo-
retisch begründet als auch an Beispielen veranschaulicht werden konnte, dann wird
damit ipso facto das kritische Potenzial eines solchen Ansatzes offensichtlich. Die
Verwobenheit von Gouvernementalität und exekutiver Logik, die zum einen in der
Ausdehnung von exekutiv-gouvernementalen Rationalitäten und Handlungsberei-
chen über die institutionellen, territorialen und geltungsräumlichen Grenzen der Ver-
waltung hinaus und zum anderen in der verbindlichen Realisierung und zwangsbe-
wehrten Durchsetzung verwaltungsförmiger Politik in praxi besteht, wirft unmittelbar
Fragen der Legitimität und der Rechtfertigung politischer Macht auf. Dabei substan-
tiiert der explizite theoretische und analytische Rückbezug der Gouvernementalitäts-
theorie auf die Regierung (i.e.S.) die Kritik an einer allgemeinen politischen Ratio-
nalität, die sowohl grenzenlos entgrenzend als auch auf die administrativ-institutio-
nelle Produktion greifbarer Ergebnisse ausgerichtet ist und dabei als verwaltungslo-
gisches mainstreaming funktioniert. So kann eine staatstheoretisch fundierte
Gouvernementalitätstheorie m.E. als genuin kritische Theorie gelten, die analytisch
breit, aber empirisch konkretisierbar die Schattenseiten entgrenzter Politik als Ver-
waltung ausleuchten und die grenzüberschreitenden Selbstermächtigungen exekuti-
ver Macht offenlegen kann.
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